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Norm

ZPO §405 A

Rechtssatz

Dem Erfordernis der zi4ernmäßig bestimmten Aufgliederung zweier Ansprüche wird dann entsprochen, wenn die

betragliche Fixierung aus dem Parteivorbringen insgesamt zumindest schlüssig hervorgeht und auf der Basis dieses

Vorbringens ein Versäumungsurteil über das Klagebegehren ergehen könnte.
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